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Nachhaltigkeitsrichtlinie 
 
 

Einführung 
Keller Group plc („Keller") hat es sich zum Ziel gesetzt, einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft zu leisten.  Dies erreichen wir durch die kontinuierliche Verbesserung der Produkte, 
Dienstleistungen und Operationen unseres Unternehmens sowie durch unsere umweltfreundliche 
Arbeitsweise.   
 

Ziele der Richtlinie 
Die Ziele dieser Richtlinie sind die Förderung unserer vier zentralen Punkte: die Menschen, unser Planet, 
unsere Prinzipien, und rentable Projekte. Dies kann durch folgende Maßnahmen erreicht werden:     

• Förderung eines langfristigen und nachhaltigen Unternehmenswachstums; 

• Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter; 

• Unterstützung der kohlenstoffarmen Wirtschaft; 

• Verringerung unserer Umweltbelastung; und 

• Gewährleistung von Verantwortungsbewusstsein und Inklusion in unserem Unternehmen. 
Indem wir diese Ziele erfüllen, hoffen wir ein klares Zeichen im Sinne unserer Interessensvertreter zu 
setzen.  
 

Erreichen unserer Ziele 
Wir wollen unsere Ziele mittels folgender Maßnahmen erreichen: 

• Messbare Ziele und Kenngrößen zur Erfolgsmessung (Key Performance Indicators „KPIs") für jedes 
der von uns priorisierten Themen setzen; 

• Falls der damit verbundene Aufwand vertretbar ist, Beschaffung von Materialien, Gütern und 
Dienstleistungen in einer nachhaltigen Art und Weise, wobei wir besonderen Wert auf 
Lieferantenvielfalt, faire Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und andere soziale und ethische 
Kriterien legen; 

• Überwachung und Berichterstattung über die durch unsere Aktivitäten verursachte Umweltbelastung; 

• Verringerung der Umweltauswirkungen durch strenge globale Standards und die Einhaltung 
nationaler Vorschriften, Praktiken und Kundenanforderungen. Dies lässt sich am ehesten durch 
einen systematischen Ansatz bei der Kontrolle von Verschüttung, Verschmutzung und 
Abfallbewirtschaftung erreichen; 

• Gewährleisten, dass unsere Kunden und Mitarbeiter unseren Beitrag zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft verstehen und Förderung von Innovationen, Anwendung bewährter Praktiken und 
Wissensaustausch; 
 

• Vorlage regelmäßiger Fortschrittsberichte, die einen Vergleich mit unseren allgemeinen Zielvorgaben 
beinhalten, sowie die Mitteilung unserer Ergebnisse und Schlussfolgerungen. 

 

Umfang 
Diese Richtlinie gilt für alle juristischen Personen, die sich im kompletten Besitz der Keller Group plc 
befinden, an denen die Keller Group plc den Mehrheitsanteil besitzt oder deren Geschäfte im 
Allgemeinen von der Keller Group plc kontrolliert werden. 
 

Zuständigkeit 
Die Umwelt- und Sozial- und Gemeinschaftsausschüsse des Vorstands der Keller Group plc sind für die 
Beaufsichtigung der Einhaltung dieser Richtlinie zuständig. 
 

Verpflichtungen 
Diese Richtlinie gilt für alle Privatpersonen, die bei jeglichen Unternehmen der Keller-Gruppe angestellt 
sind oder in ihrem Auftrag Arbeiten verrichten, einschließlich Subunternehmer, Zeit- und Leiharbeiter.  
Die Richtlinie wird jährlich überprüft. 

 
Zusätzliche Informationen 
• Verhaltenskodex für Mitarbeiter 
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• Die Richtlinie zu Gesundheit, Sicherheit und Wohlergehen 

• Think Safe 

• Die Grundlagen unseres Wohlbefindens 

• Verhaltenskodex für die Lieferkette  

 
An diesem Dokument vorgenommene Änderungen 

Status der Richtlinie ENDFASSUNG 

Veröffentlichungsdatum 17.10.2016 

Letzte Prüfung und Aktualisierung der Version Juli 2022 

Verantwortlich für die Richtlinie Group Engineering and Operations 
(Engineering- und Betriebsabteilung der 
Gruppe) 

 


